
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/6/19 8ObS5/06b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.2006

Norm

IESG §1 Abs2

IESG §1 Abs3

Rechtssatz

Die Judikatur billigt dem Arbeitnehmer nach Eintritt der für ihn erkennbaren Krise eine „sechzig Tage nicht

übersteigende" Frist, in der der Arbeitnehmer seine Forderungen ernsthaft einfordern oder wegen

Entgeltvorenthaltung austreten kann.
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8 ObS 5/06b
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